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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

BSG §3 Abs2

Rechtssatz

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll nach dem jeweiligen Stand der Technik und Medizin ein möglichst wirksamer

Schutz der Bediensteten gewährleistet sein; diese Vorsorge soll sich nicht nur im Schutz vor und in der Verhütung von

Gefahren, die sich unmittelbar aus der Beschäftigung ergeben, erschöpfen, sondern darüber hinaus zu einer

menschengerechten Gestaltung der dienstlichen Tätigkeiten und des Dienstablaufs führen. Soweit es auf den

"jeweiligen" Stand der Technik ankommt, sind für die Beurteilung der sich aus einer technischen Einrichtung

ergebenden Sicherheit nicht die bei Einführung der Wa;e, sondern ausschließlich die heute gestellten, gewiß höheren

Anforderungen maßgeblich (hier: Dienstpistole M35 der Gendarmerie).
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